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Bekanntmachuna
Nr. L. 800/4. 17. K. R. A.,

betreffend Beschlagnahme, Behandlung, Ver¬
wendung und Meldepflicht von rohen Kanin-,
Hasen- und Katzenfellen und aus ihnen hrrae-

stelltem Leder
Vom1. Juni 1917.

. Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des Kö¬
niglichen Knegsministcriums hiermit zur allgemeinen Kennt-

gebracht mit dem Bemerken . daß, soweit
ntch. nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen verwirkt sind. jede Zuwiderhandlung gegen
die Beschlagnahmevorschriften nach 8 6 der Bekannt¬
machungen über oie Sicherstellung von Kriegsbedarf in der
Fassung vom 26. April IN 7 (Reichs-Gesetzbl S 376)*) —
und jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht und Pflicht
zur Führung eines Lagerbuchs nach 8 5 der Bekanntmachungen
über Borratserhcbungen vom 2. Februar 1915, vom 3 Sep¬
tember 1915 und vom 21. Oktober 1915 (Reichs -Gekctibl
S . 54, 549 und 684) **» bestraft wird . Auch ^ nn der Be¬
trieb des Handelsgewerbcs gemäß der Bekanntmach,na , zur
oernhaltung unzuverlässiger Personen vom Wandel vom 23
September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 693) untersagt werden

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bis zu 10 006 Mark wird , sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft

1. ^ .
2. wer unbefugt einen üeschlagi,ahmten Gegenstand beiseite¬

schafft, beschädigt oder zerstört , verwerivet, verkauft oder
kauft oder ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbsgeschäft
über ihn abschließt;

3. wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegenstänoe
zu verwahren und pfleglich zu behandeln , zuwivcrhan-
beit;

4. wer den erlassenen Ausfüh »ungSbestim,nunzen ziüviver-
handelt.

**) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er aus Grund Vieser
« »rordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist ert,ilt

87. Jahrgang

od. wissentlich unrichtige od. unvollständige Angaben macht, wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe öiS
Ur zehntausend Mark bestraft . Auch können Vorräte , die der-

' schwiegen sind, im Urteil für dem Staat verfallen erklärt
werden . Ebenso wird bestraft , wer vorsätzlich die vorgeschrie.

. denen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.
Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund dieser

■ Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist er-
teilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird
mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im Unvermögen «,
falle mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft . Ebenso
wird bestraft , wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher
-Inzurichten oder zu führen unterläßt.

^ § 1.
»on der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen : alle rohen
und eingearbeiteten Felle von zahmen und wilden Kaninchen
sowle von Hasen und Hauskatzen jeder Herkunft und in jedem
Zustand , soweit nicht bei Inkrafttreten dieser Bekanntmachung
ihre Zurichtung zu Pelzwerk (Rauchwaren ) erfolgt ist oder
ihre Verarbeitung in Zurichtereien , Färbereien oder .sraar-
schneidereien bereits begonnen hat . Ausgenommen sind die
rielle, die Eigentum der Kaiserlichen Marine iind.

8 3.
Beschlagnahme.

Tie von der Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
werden hiermit beschlagnahmt.

Wirkung der Beschlagnahme.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme

von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenstände"
verboten ist und rechtsgeschäftliche Verfttanngen über sie nich¬
tig sind, soweit sie nicht auf Grund der nachsteb' udcn Anoro-
nnngen erlaubt werden.

Ten rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen
gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvoll'
z' chung erfolgen.

8 4.
Ver»ntzerung»erlaub«rr.

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung und Lieferung
der beschlagnahmten Felle in folgenden Fällen erlaubt , so¬
fern die Bedingungen der 88 5 und 6 dieser Bekanntmachung
inneg »halten wekden:
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m arf' einfnVnhtef ^ n'Är ) bin'
iteit 3 Wochen nach dem Abziehen des FelleS;

r>von der BereinSsammelitelle eines Kaninchenzttch.verems
nn einen von der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums für den Wohnsitz v.s Per¬
eins für die Sammlung der durch diese Bekanntmachung
betroffenen Felle zugelassenen Großhändler , tedoch spare-
stens am 10. Tage eines jeden Monats für da-- innerhalb
des vorangegangenen Monats angesammelte Gefalle ; ^

di von einem Händler (Sammler ) an einen anderen Händler
(Sammler öder an einen von der Kriegs -Rohstoff-Abtei-
lung des Königlich Preußischen Kriegsminister -umsMrden
Wohnsitz des Händlers für dre Sammlung der durch diese
Bekanntmachung betroffenen Felle zugelassenen Grsvhand-
ler , jedoch spätestens am 10. Tage eines feden Monat - für
das innerhalb des vorangegangencn Monats angesammelte

k) von"" inem für die Sammlung der durch di -ste Bekannt¬
machung betroffenen Felle zugelassenen Großhändler an d e
Kriegs -Fell -Aktiengesellschast rn Leipzig, jedoch ipatesten » bis
zum ^Monatsschluß für das bis zum 10. Tage des oetreffen-
deu Monats ihm angelieserte Gefalle;

Anmerkung : Tis Liste der zugelassenen Großhändler wird
mit Angabe des Bezirks , für den die Zulassung erfolgt ist,
im Reichsanzeiger und in Fachblattern verüjtentlicht werden.
s>von der Kriegs -Fell -Aktiengesellschast an dieKriegsleder-

Aktiengesellschaft, soweit nicht von der Krieg---Ryh,tosf-<lb-
teilung abweichende Bestimmungen ergehen : .

g) von der Kriegsleder -Aktiengesellschast an d,e Gerbereien.
Fede andere Art der Verfügung über berwlagnahmte Felle

ist verboten , insbesondere der Ankaiif (zur Erngerbung ) durch
die Gerbereien von einer anderen Stel .e als der Kriegs
leder-Aktiengcsellschaft und durch die Haarschneidereien . Zu-
richtereien oder Färbereien von einer anderen Stelle al
ter Kriegs -Fell -Aktiengesellschast.

! - Z BthAnd»,mg'v,r Felle.

Scn? icflcS aur t ^ Ä l8aunöfli/r
daß die Mgeudeö Vorschriften beachtet werden:
1 Ter Besitzer hat das Fell vor dem Aushängen zum Trock¬

nen von den anhaftenden Fleisch- und KnochenterleN l°w:e
von Blut vollständig zu reinigen.

2 Ter Besitzer muß das Fell unverzüglich nach dem Ab,e ^ n
mit der Fleischseite nach außen so auf,Pannen ua -. zum
Trocknen aushängen , daß sich eine möglichst groge salten-

^Ti ^ vorstehenden Vorschriften des 8 5 finden keine An¬
wendung auf Veräußerungen der in Haushaltungen gewonne¬
nen Felle durch den Besitzer des Tieres.

| | i
1 Führung vo« Büchern uuv Liste» .

Tic Erlaubnis zur Verfügung über die befchlagiiaymten
stelle seitens der in 8 4 genannten Händler , Vereins,awm .l
stellen und Großhändler ist davon abhängig , dag die folgenden

i* Jeder '*Händler * (Sammler ) und jede VereinssammelsleUe
hat ein Buch zu führen , aus dem für icdcn Ankauf der Tag
des Ankaufes , die Stückzahl , der gezahlte Preis und der
Tag der Weiterlieferrmg ersichtlich fern muhen.

8 ">cder zugelässcne Großhänler hat ein Buch zu fuhren , aus

der Tag des Ankaufs , die Stückzahl , der gezahlte Preis , der
Tag der Weiterlieferung und der in Rechnung gestellte
Verkaufspreis ersichtlich seui müssen , , , , , ,

3 Wer Felle an einen zugelassenen Großhändler liefert , hat
dieiem »eben der Rechnung eine Liste einzureichen , aus der
ersichtlich sein müssen : Anzahl , Gewicht und Befchaftenh -it

4. Jede? zngelasftnê Großhändler hat der Kriegs-Fell-Aktien-
gesellschast in Leipzig bei der Lieferung neben der Rechnung
eine Liste über die gelieferten Felle gemäß Ziffer 3
diesss Paragraphen einzureichen.

mimam  fHtatlatta 9tt  S »* T»W » « » «» «
Icr in  den Besitz der KrIegS-rzell-Aktteng-feN,ch>r7t ge-

l.inate Vorrat an Fellen wird nach den AiNvelsungen der Krieg -
Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußifchen Kriegsministe-
rinmS ausgeteilt . . ,

Derjenige Teil des Anfalles , welcher für die Zwecke der
Heeres- oder Marineverwaltung in Anspruch . genommen wer-
der muß wird an die Kriegsleder -Aktiengefellschast Wetter-
, «iS ; b“ SW tm.b Mit »« Sn, »#-3, « •« « « »>)' t-
schast in Leipzig der Rauchwaren -Jndustrte und den Haar-
schneidereien zugcführt.

8 8
Behandlung ver Felle nach« bttesernngan de« Gerber.

Trotz der Beschlagnahme ist die Verarbeitung berge
in den Gerbereien sowie die Verfügung über dre hcrg-stellten
Erzeugnisse gestattet , sofern die folgenden Vorschriften be-
achtet werden:
a) Tie Verarbeitung der zugeteilten beschlagnahinten Felle

darf nur im eigenen Betriebe erfolgen.
b) Aus den beschlagnahmten Fellen dürfen nur je nach Be¬

schaffenheit Unterleder oder schwarzes oder braunes Ober¬
leder hcrgestellt werden oder solche Erzeugnisse, welche auf
Anwei ' ung des Lederzuweiinngsrnues von der Klügelei t- -
Aktiengesellschaft vorgeschrieben werden.

c) Tie Gerber haben die ihnen zugeteilten Felle unverzüg¬
lich, spätestens aber binnen 3 Wochen, in r .rbeit zu nehmen.

d) Tie Ablieferung der aus den Fellen hergestellten Erzeug¬
nisse*) ist erlaubt:

1 auf Grund schriftlicher Anweisung des Lederzu.veijungs-
' ernte« der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königcich Preußi¬
schen Kriegsministeriums , Berlin W. 9, Budapester ^ ti

^ Tie Anweisungen des Lederzuweisungsamtes haben vor
allen anderen Lieserungsverpftichtungen den Vorrang.

Anmerkung : Anträge der Firmen auf Ausstellung
solcher Anweisungen sind zwecklos. Die Anweisungen wer¬
den lediglich auf ^Grund amtlicher Feststellung des Bedarfs
amtlicher Bcschaffungsstellen erteilt.

2 Von einer Gerberei an die für sie zuständige Gerberver-
einigung für Heeres - oder Marinebedarf.

Welche Gerbervereinigung für Heeresbedarf zuständig
ist. wird im Zweifel durch das Lederzuweisungsamt cnd

gültig entschieden.
3 Von einer Gerberei oder Gcrbervereinigung aus unmiltel-
b bare Bestellung einer der folgenden Beschasningsstel en der

deutschen .Heeres- und Marineverwaltung an diese Be-
(MW »f

kleidungs -Tepot Nürnberg ), Artilleriewerkstatten , Marine
Bekleidungsämter , Kaiserliche Werften, ^ .slaiserliche Tor¬
pedo-Werkstatt , Kaiserliche Marine -Depotmspektion , Fried¬
rich Krupp , Aktiengesellschaft in Essen.

el Anträge auf Freigabe sind unter Beachtung der folgenden
Vorschriften vo« Eigentümer oder Besitzer des besch.ag-
nahmten Leders an das Lederzuweisungsamt (Abteilung
Ledermeldestelle), bei welchem auch die Vordrucke zu den
Freigabeanträgen erhältlich sind, zu richten:
1. Das Erzeugnis, dessen Freigabe beantragt wird, muß

fertig gegerbt sein. ,
2 Ter Antragsteller hat nach Einreichung des FreigabeschemeS

das Erzeugnis solange zur Verfügung des Lederzu.vestung- -
amtes zu halten , bis er in den Besitz des Freigabe,che ' nes.
gelangt ist.

3. Das freigegebene Erzeugnis , das nicht binnen ^ Monaten
(gerechnet vom Ausstellungstage des Freigabescheines ) für
Privatzwecke veräußert und abgcliefert worden ist, ist cer
Beschlagnahme wieder verfallen , ebenso dasjenige , was
ohne Zustimmung des Lederzüweisungsamtes in ern Er¬
zeugnis anderer Art umgewandelt w,rd.

*, Wegen der Weiterlieferung der Fell - und Pelzabgange
und -abschnitte sowie Haare werden noch be,andere Vorschriften
ergehen.



8 9.
Meldepsticht für Felle.

1 lieber die in dem Besitz oder Eigentum von Händlern
tSammlerrO Vereinsfammelstellen und Zvgelassenen
Großhändlern befindlichen beschlagnahmten belle x,t tim
Bestandsmeldung zu erstatten , wsern die Felle nicht ge
mäü den Vorschriften des 8 4 veräußert worden und wer
eine Vcrüußerungserlaubnis infolge dieser Vor,chriften

richt bestand und der in dem Besrtz des Händlers befind¬
liche Vorrat 500 Felle übersteigt.

* lieber die in dem Besitz von Gerbern befindlichen be-
ikblaanahmten Felle ist eine Bestandsmeldung zu erstatten,
sofern ihre Einarbeitung nicht gemäß 8 7 innerhalb eines
Monats erfolgt ist und der Vorrat 1000 Stuck ,ibersteigt.

Tie Meldungen sind , sobald ein meldcchlichtiger Vorrat
ist binnen 2 Wochen an das LcdcrzuMel n̂ngs-

amt ' auf dem ' bei ihm anzufordernden amtlichen Meldeschein
zu erstatten.

8 16.
Ausnahme«.

Tie Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königliky Preußischen
Krieasministeriums (Lcderzuweisungsamt) ist ermächtigt, Ans
nahmen von den Anordnungen dieser Bekann.machung zu-
zulosscu.

Anträae sind an das Lederzuweisungsamt , Benin W. 9,

Schreibens die Aufschrift zu tragen : „Betrifft . Kanin , >Men
und Katzenfelle".

8 ii.
Jukrasttrete«.

Ties , Bekanntmachung tritt am 1. Juni 1917 in .straft.

' Frankfurt (Main ), den 1. Juni 1917.
Stellv. Generalkommando XVM. A. K.

Evblenz . den 1. Juni 1917
Kommandantur der Festung

Coblenz-Ghrendrettftem.
la 1 7708/5. 17.

4213, Diez , den 23. Mai 1917.
9t« die Herren Bürgermeister de» Kreises.

Auf Veranlassung des stellv. General-Kommandos des>cr bat  der Cdef des Samtats -Änns die Herren
Sanitätsoffiziere und die zum militärischen Dienst einge-

Kr ?'cntc des Korpsbezirks angewie,en, allen
ML 'bZL ^ n^ sÄ 'Lnunge» zur ärztlichen Unter-

^unamannen anläßlich der Wettkampfe im
mchung vo 3 8 rechen und die Förderung der
N ? i7k ». r « -K K ° »S -°. » !->» L» lassen, men
iirtTn hur* die ärztlichen Untersuchungen nicht entstehen.
D? Juiü « ,Lm «°° h- b-» itch unmittelbar m,t de»
nächstaelcaenen Lazaretten in Verbindung zu ,etzen.

Ich ersuche die Führer der Jugendkornpagmenherauf
sofort aufmerksam zu machen.

Der Königl. Landrat.
Duderftadt.

Nr . ch.- dvv !4 17 . R . R . A..,
hettrstend \\vt  rohe KMu-,

und Katzenstüe
vom 1. Juni 1917.

Die nachstehendeBekanntmachung wird aus Grund des
Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851
in Verbindung mit dem Gesetz vom 11. Dezemberi .N.'
(Reichs-Gesetzbl. S . 813), in Bayern auf Grund der Aller¬
höchsten Verordnung vom 31. Juli 1914, den Uebergang
der vollziehenden Gewalt auf die Militärbehörden betrefsenv,
ferner des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom 4. Autist
1914 (ReichsGesetzbl. S . 339) in der Fassung vom 17. De¬
zember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516) in Verbindung nnt den
Bekanntmachungen über die Änderung dre,̂ Gesetzes vom-i/inuar 1915. 23. September 1915, 23. Marz I9iv uno
22 März 1917 (Reichs-Gesetzbl. 1915 S . 25 und 603, 1916
S 183 1917 S . 253) zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit
dem Bemerken, daß Zuwiderhandlungen gemay den in der
dlnmcrkung*) abgedruckten Bestimmungen bestraft Zierden,
sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen angedroht sind. Auch kann der Betrieb des Han-
delsacwerbes gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung
unzuverlässiger Personen vom Handel vom 23. September
1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 603 ) untersagt werden.

8 1.
Bo « der Bekanntmachnng betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen.
Alle rohen und eingearbciteten Felle von zahmen und

wilden Kaninchen sowie von Hasen ttttD Hauskatzen ,eder
Herkunft und in jedem Zustand, soweit mcht bei Jnkraft-
t^ ten dieser Bekanntmachung ihre Zurlchtlnig zu Bei¬
werk (Rauchwaren) erfolgt ist oder ihre Verarbeitung m
ftnrirfitereieri Färbereien oder Haarschneidereien bereit -'

N . A- s»? »°mm-n sin» Sie' seile , bie Eigen. »»»
der Kaiserlichen Marine sind.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit lÄeld-
strase ' bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen
toirb

1 wer die' festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
2 wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrage » aus.

fordert , durch den die Höchstpreise überschritten werden,
oder sich zu eiirem solchen Vertrage erbietet;

3 wer einen Gegenstand , der von einer Aufforderung (8 t,
- 3 des Gesetzes, betreffend Höchstpreis?. octroften ist, 5?i-

f,itefchasft , beschädigt oder zerstört;
4 wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Ber.
4' ^ .uf von Gegenständen , für die Höchstpreise festgesetzt sind.

s . wtt Vorräte an GegenstLnden, für die Höchstpreise sest^
gesetzt sind, den zuständigen Beamten gegenüber verheim-

6. nEr ' den nach 8 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreif-
erlafsenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.
Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nr . 1 ode,

2 ist die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrage»
zu bemessen, um den der Höchstpreis überschritten worden ist
L ,» den SM - » »er ->°. S - »' « -« -» w--»-» I°» «-
übersteigt der Mindestbetrag zehntau,end Mark , so ist ans
ivn ru erkennen Im Falle mildernder Umstande kann die
Geldstrafe bis auf die Hälfte des Mindestbetrages ermäßigt

Werdern »egen Nr . 1 und 2 kann mbcn der
Strafe anaeordnet werden, daß die Verurteilung > f > .
des Schuldigen öffentlich bekannizumachen ist; auch kann neben

ânn4c6en »er Strafe kann auf Einziehung »er Ergenstiinve,
aus die sich di« strafbare Handlung bezieht erkannt Werden,
phne Unt,schied , ob sie demi Täter gehören oder n# ,
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»ei Ver¬
äußerung _ y .
durch den Händler

Besitzer deS (Sammler) *,betreffenden oder eine betroffenen Felle
Tirrcs V-r-inS- ;uge/asskn!n

sammrlstklle Großhändler
a) für Felle von zahmen

Kaninchen:
im Gewichte kvs 50 g
,, • ,, von mehr als 50

bis 120 g
,, „ von mehr als 120

bis 180 g
„ „ über 180 g

b) für Felle von wilden
Kaninchen:

Mäuschen
Sommerkanin
Winterkanin
a) für Felle von Hasen:
Mäuschen
Sommerhasen
Halbhasen
Winterhafen
0) für Felle vonHauSkatzen:
ganz kleine Felle
Sommerfelle
verschiedenfarbige Winterfelle 1,50
schwarze, dunkelgründige

Winterfelle 2,50
l . fl 8.

Voller Grundpreis
Die im § 2 festgesetzten Preise sind die Höchstpreise für

vrdnungsmaßlge Felle , die gemäß den Bestimmungen der
S& 4 und 10 der Bekanntmachung Nr . L . 800/4 17 K R A
veräußert sind und den nachstehenden Bedingungen ent-

a ) bei Fellen zahmer Kaninchen sind die Hinterpfoten ab-
zu schneiden und beim Gewicht nicht initzubercchnen;

b) das Gefalle muß vollkommen getrocknet «ein:
c) bei Kaninfellen muß das durch Wiegen ermittelte Ge-

wicht rn unverlö,chlicher Schrift (z. B . durch geeigneten,
unlöslichen Buntstift — nicht Kopierst,ft ! - ) vermerkt

4 zur

0,10 M 0,12 0,13

0,40 ff 0,46 ft 0,50

0,80 ff 0,92 1,00
1,60 U 1,84 » 2,00

0,10
<25

ff

tt

0,12
0,28

.. 0,13
0,30

0,50 ff 0,56 tt 0,60

0,10 ft 0,12 tt 0,13
0,30 tt 0,37 0,40
0,60 tt 0,70 '■ 0,75
1,20 ff 1,40 ff 1,50

0,10 ff 0,12 ff 0,13
0,60 ff 0,70 0,75
1,50 tt 1,70 ft 1,80

2,50 tt 2,80 tt 3,00

Im übrigen kommen die Höchstpreise gemäß
Anwendung.

8 4.
. Abzüge vom Grundpreis.

. Die / m 8 2 festgesetzten Preise ermäßigen sich in folgen¬den Fallen:
Ar Gefälle , das nicht den Bestimmungen des 8 3 dieser
Bekanntmachung entspricht , beträgt der Höchstpreis ins-
gesamt 75 vom Hundert der im 8 2 festgesetzten Preise:

2. für stark beschädigte Felke oder fiir Felle , die fleischig
oder verfilzt oder ungespannt oder stark haarlassend
(verstunken ) sind , betragt der Höchstpreis insgesamt die
Halste der un 8 2 festgesetzten Preise.

«r« ,our Gefälle , das nicht gemäß den Bestimmungen der
r3:§ 1 und 10 der Bekanntmachung Nr . L.  800/4 17 K R A
veräußert .- sondern meldepflichtig geworden ist, betragen die
Hochstprer,e 90 vom Hundert der Preise.

8 S.
Zahlunqsbediugunaen.

Der Höchstpreis schließt den Umsatzstempel , die Ber-
packungskvsten , ferner die Kosten der Beförderung bis zun,
nächsten Guterbahnhof oder zur nächsten Schiffsladestelle,
die Kosten der Verladung , nicht aber die weiteren Versen-
dungskosten . ein . Er gilt für Barzahlung innerhalb
2 Wochen nach Empfang der Rechnung . Wird der Kaufpreis
langer gestundet , fo dürfen bis zu 2 von . Hundert Jahres-
zmien über Reichsbankdiskont berechnet werden.

.— t,,! gelten nietet für erlaubte Verl Buffe frei-
- - Mengen iwrfj dein Wuelaitb Innerhalb  der © ef-

timff &bauer  der Ausfuhrbewilligung.
8 7.

ZurückhaUen von Vorräten
Bei Zurückhalten von Vorräten ist Enteignung zu

höchstens den im 8 4 bestimmten Preisen zu aelvärtigen.
8 8.

Ausnahmen.
Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen von dieser

Bekanntmachung sind an das Lederzuweisunqsamt der
Krtegs -Rohstoff -Abteilung , Berlin W. 9, Budapester-
Straße 5, zu richten . Die Entscheidung behält sich der
Unterzeichnete zuständige Militärbefehlshabcr vor.

8 9.
. . . ^ Inkrafttreten.
D,eie Bekanntmachung tritt am 1.  Jum 1917 in Kraft.
Frankfurt (Main ), den 1. Juni 1917.

Stellv . Generalkommando XVIII A . St.
Coblenz , den 1. Juni 1917.

Kommandantur der Festung
1° I mm.

Anzeige«.

Torfmull.
_ Wir sind In d-r L- »e, Torfmull  zu b-fch- ff,».
Bestellungen sind durch die Herren Bürgermeister hierher
zu richten. ’

Kausmauttischt Grschäftsstelle des Kreisuvsschnffes
des Nnterlahnkreises zu Diez.

Saatmais
steht noch in geringen Mengen zur Verfügung . Bestellungen
sind durch die Herren Bürgermeister hierher zu richten.

Kausmäunische Grschäftsstelle des Kreisausschuffes
___ des Uuterlahnkreises zu Diez.

Fletsch-Berkanf.
Verkauf von Fleisch und Fleischwarcn findet am

nächsten Freitag , den 1. Juni  d . Js . in den Metzger-
laden von Karl Gros , Fritz Schuster und PH . Schuster v o n
8 Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags  statt.
. Jeder Empfangsberechtigte kann sich den Lieferanten
foweit es sich mit der Fleischoertettung vereinbaren läßt,'
selbst Wahlen.

Die Verkaufsstnnden werden wie folgt festgesetzt:
von 8—9 Uhr an die Inhaber der Fleischkarten von Nr.

601 —800,
von 9—10 Uhr an die Inhaber der Fleischkarten von Nr.

801 bis Ende,
von 10—11 Uhr an die Inhaber der Fleischkarten von Nr.

> 1—200,

I von 11—42 UIndern die Inhaber der Fleischkarten von Nr.
von 12 1 Uhr an die Inhaber der Fleischkartcn von Nr.

401 —600,
Die Zeiteinteilung ist genau einzuhaltcn . Diejenigen,

welche außer der festgesetzten Zeit erscheinen , werden unnach-
sichtlrch zurückgewiesen.

Freiendiez,  den 31. Mai 1917.
Der Bürgermeister.

V-r»ntw - rtlich für dieGchriftleitung Richard HeimBaÄ CmS.

,gbilligstatztiengesMgLimburg

Lohn.
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